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Rakar Brigita

Von: bsbv@wko.at
Gesendet: Dienstag, 22. Oktober 2024 11:42
An: Begutachtung
Cc: Franz.Rudorfer@wko.at; bsbv@wko.at; Bernhard.Egger@wko.at
Betreff: FMA-CRR-BV 2021, Stellungnahme Bundessparte 

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Erledigt

  
BSBV 70/Egger/DW 3137                                                              22.10.2024 
  
Betrifft: FMA-CRR-BV 2021, Stellungnahme Bundessparte 
  
Sehr geehrte Damen und Herren! 
  
Wir begrüßen die in § 2 CRR-BV vorgesehene Verlängerung der Vorabgenehmigung für die Rückzahlung 
von gekündigten Genossenschaftsanteilen um ein weiteres Jahr. 
  
Darüber hinaus haben wir eine Anmerkung zu den (nicht konsultierten) §§ 6 und 7 der CRR-BV: 
  
Ab dem 1.1.2025 tritt mit der CRR 3 eine neue Definition von Finanzinstituten in Geltung, die auch 
Unternehmen, die als Anbieter von Nebendienstleistungen (AvN) eingestuft werden, einschließt. 
Gleichzeitig gelten AvN gemäß Art. 18 CRR3 nicht mehr als konsolidierungsrelevante Einheiten. 
Infolgedessen sollten auch die Bezugnahmen auf AvN in den §§ 6 und 7 der CRR-BV 2021 gestrichen 
werden. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Franz Rudorfer   
Geschäftsführer 
Bundessparte Bank und Versicherung  
Wirtschaftskammer Österreich  
Wiedner Hauptstraße 63  
1045 Wien  
Tel.-Nr.: +43 (0)5 90 900-3131  
Fax-Nr.: +43 (0)5 90 900-272  
E-Mail: bsbv@wko.at  
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